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 Veröffentlicht am 27.03.2000

Index

25/01 Strafprozess

27/01 Rechtsanwälte

Norm

RAO 1868 §45 Abs4;

StPO 1975 §41 Abs3;

Rechtssatz

Die Enthebung eines Amtsverteidigers durch die Rechtsanwaltskammer ist nur dann geboten, wenn der wirksame

Beistand (in Zukunft) nicht anders als durch die Bestellung eines anderen P ichtverteidigers gewährleistet werden

kann. Dieses Gebot besteht nur dann, wenn Verhaltensweisen o enkundig sind bzw zur Kenntnis gelangen, die einen

Schluss auf eine habituelle Untüchtigkeit oder eine solche Inaktivität des Amtsverteidigers zulassen, dass von

wirksamer Vertretung nicht mehr gesprochen werden kann (mit ausführlicher Begründung).
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